Gastaufnahmevertrag

Rechte und Pflichten

1.   Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald das Zimmer oder 

  die Ferienwohnung bestellt und zugesagt oder, falls eine Zusage aus   

  Zeitgründen nicht mehr möglich war, bereitgestellt worden ist.


2.    Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertrags-
       partner zur Erfüllung des Vertrages, gleichgültig auf welche Dauer der     

       Vertrag abgeschlossen ist.


3.   Der Vermieter ist verpflichtet, bei Nichtbereitstellung des Zimmers   

       oder der Ferienwohnung dem Gast Schadenersatz zu leisten.


4.a) Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen 

       Leistungen den vereinbarten oder betriebsüblichen Preis zu bezahlen.
       abzüglich der vom Vermieter ersparten Aufwendungen.

4.b) Die Einsparungen betragen nach Erfahrungssätzen bei der Übernach-

       tung (Ferienwohnung) 20 Prozent des Übernachtungspreises, bei der

       Pensionsvereinbarung (Zimmer mit Verpflegung) 40 Prozent des 

       Pensionspreises.

5.a) Der Vermieter ist nach Treu und Glauben gehalten, nicht in Anspruch

       genommene Zimmer nach Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um 

       Ausfälle zu vermeiden.

5.b) Bis zur anderweitigen Vergabe des Zimmers hat der Gast für die 

       Dauer des Vertrages den nach Ziff. 4 errechneten Betrag zu bezahlen.

6. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Betriebsort.

Reiserücktrittskostenversicherung

Zur Absicherung empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.

Gästebeitrag

Die Stadt Spalt und die Ortsteile, Enderndorf am See, Fünfbronn, Großweingarten, Hagsbronn, Keilberg, Ottmannsberg, Stockheim und Wasserzell, tragen das Prädikat „staatlich anerkannter Erholungsort’’, hier wird Gästebeitrag erhoben. Dieser ist gemäß der Satzung vor Ort extra zu bezahlen.
Beschwerden


Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Obwohl der überwiegende Teil der Vermieter Ihnen ein besonderes Urlaubserlebnis bieten möchte, kann es schon mal vor-

kommen, dass Sie mit einer Leistung nicht zufrieden sind. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall zunächst sofort an den Vermieter mit der Bitte um Abhilfe. Sollte dies nicht zum gewünschten Ergebnis führen, wenden Sie sich bitte an die örtliche Tourist-Information.
Gastgeberverzeichnis
Wichtige Hinweise zur Nutzung des Gastgeberverzeichnisses

1.   Dieses Gastgeberverzeichnis enthält nur die Vermieter, die einen Ein-
      trag ausdrücklich beantragt haben. Es beansprucht also keine Voll-
      ständigkeit.


2.   Dieses Verzeichnis dient lediglich der Absatzförderung und der 

      Information. Aus falschen Angaben oder nicht erfüllten     

      Leistungszusagen des jeweiligen Leistungsträgers kann keine 

      Schadenersatzpflicht gegenüber dem Ersteller dieses Prospekts 

      abgeleitet werden.


3.   Die Eintragung der Orte erfolgte alphabetisch. Innerhalb der einzel-
      nen Orte gliedert sich die Einteilung der Häuser in der Regel nach
      Hotels/Gasthöfe, Privatpensionen und Ferienwohnungen/Ferien-  

      häuser.


4.   Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Inklusivpreise, in 
      denen alle Kosten wie Bedienung, Mehrwertsteuer usw. enthalten     

      sind. Sie beziehen sich bei Hotels und Gasthöfen in der Regel auf eine 

      Person pro Übernachtung mit Frühstück.

5.   Die Preise bei Privatpensionen und Ferienwohnungen gelten in der      

      Regel bei einem Aufenthalt von mindestens sieben Tagen. Bei      

      kürzerem Aufenthalt muss mit einem erhöhten Preis gerechnet   

      werden.


6.  Die im Verzeichnis angegebenen Preise entsprechen dem Stand zum  

      Zeitpunkt der Erhebung. Die jeweils gültigen und verbindlichen Preise   

      sind in den Fremdenzimmern der gewerblichen Beherbergungs-

      betriebe ausgehängt. Alle Preisangaben in diesem Katalog beinhalten   

      die derzeit geltende MwSt.

7.   Ferienwohnungen sind so ausgestattet, dass sich der Gast Speisen 
      selbst zubereiten kann; Geschirr, Besteck und Wäsche (Bettwäsche, 
      Handtücher) sind vorhanden. Der Mieter hat für die tägliche Reini-
      gung zu sorgen.


8.   Die Preise für Ferienwohnungen sind Inklusivpreise, d. h. Endreini-
      gung, Heizung usw. müssen im Preis enthalten sein bzw. Strom und 
      Wasser lt. Zähler. Als zusätzliche Nebenkosten dürfen nur Leistungen 
      verrechnet werden, die nicht mehr im unmittelbaren Zusammenhang
      mit der Wohnung stehen, z. B. Sauna, Tennisplatz usw.
9.   Für eine ordentliche, besenreine Übergabe der Unterkunft ist zu 
      sorgen. Ansonsten ist der Vermieter berechtigt, eine zusätzliche 
      Reinigungsgebühr nach dem tatsächlichen Aufwand zu berechnen.


10. Der Vermieter ist berechtigt, eine Vorauszahlung bis zu einem Drittel des    

      Mietpreises zu verlangen. Bei Nichtinanspruchnahme der Leistung wird 
      dieser Betrag, sofern eine weitere Vermietung nicht möglich ist, auf 
      einen eventuellen Schadenersatz angerechnet.






